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	BAK Hessen * c/o Studienseminar Gymnasien * Stuttgarter Str. 18 – 24 * 60329 Frankfurt
	

	An den 
Hessischen Landtag 
Die Vorsitzende des Kulturpolitischen Ausschusses 
Postfach 3240
65022 Wiesbaden

20.10.2008

Schriftliche Anhörung des Kulturpolitischen Ausschusses zu dem Gesetz​entwurf der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes – Drucks. 17/261 – sowie zu den Fragenkatalogen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE, und der SPD zur Lehrerbildung

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, 
vielen Dank, dass Sie uns Gelegenheit zur folgenden Stellungnahme geben. 

1, Allgemeine Überlegungen 
Ziel des Hessischen Lehrerbildungsgesetz (HLbG) war die Umsetzung des Bologna-Prozesses in der Lehrerbildung. Es ging um landesweite Standards für die Lehrerbildung (Kerncurricula), um mehr Transparenz für alle Beteiligten, um die Förderung der Selbständigkeit der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, um eine Verstärkung der Kooperation (z. B. zwischen Studienseminaren), um Innovation in Unterricht und Schule als Konsequenz aus den Ergebnissen internationaler Studien, insgesamt also um eine Verbesserung der Qualität der Ausbildung der Lehrkräfte in Hessen. 
Hessen war das erste Bundesland, das eine im Sinne des Bologna-Prozesses modularisierte Lehrerausbildung in Angriff nahm, zu der es folglich keine Vorerfahrungen in anderen Bundesländern gab. Dies hat sicher dazu beigetragen, dass – neben dem positiv Erreichten (z. B. landesweite Verständigung auf Inhalte und Anforderungen der Ausbildung) – schon bald nach Inkrafttreten des Gesetzes Probleme bei der praktischen Umsetzung auftraten. Der Gesetzentwurf der FDP richtet sich auf eine möglichst kurzfristige Beseitigung dieser Probleme und wird von daher vom BAK sehr begrüßt. 
Der Gesetzentwurf der FDP ersetzt nicht die auch in Hessen notwendige Auseinandersetzung damit, wie künftig Lehrkräfte zum Wohle der Schülerinnen und Schüler zeitgemäß ausgebildet werden sollen (z. B. durch ein Bachelor-/Master-Modell). Dabei ist auch zu bedenken, wie die anderen Bundesländer verfahren und wie eine bundesweit kompatible Lehrerausbildung gesichert werden kann.
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	Insbesondere ist die angestrebte „Ausbildung aus einen Guss“ noch nicht in Sicht. Zwar wurden die universitäre Phase und der Vorbereitungsdienst modularisiert. Doch wurden die Module von den Universitäten und dem Amt für Lehrerbildung (zusammen mit den Studienseminaren) gleichzeitig - und damit zwangläufig? - getrennt voneinander entwickelt. Die Vision wäre eine so weitgehende inhaltliche Abstimmung, dass den Studierenden bei Studienbeginn ein vollständiger Überblick über die Organisation, die Inhalte und die zu erwerbenden Kompetenzen gegeben werden könnte und dass sie dann diesen Ausbildungsgang in ihrem Portfolio begleitend nachvollziehen könnten. Erst dann wäre man einer „Ausbildung aus einem Guss“ näher gekommen.
Der Gesetzentwurf geht insgesamt von zutreffenden Voraussetzungen aus: 
A. Problem

- Zu hohe Belastung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) insbesondre durch die Anzahl von 12 bewerteten Modulen und eine zu hohe Belastung mit eigenverantwortetem Unterricht.

- Überlastung der Systeme: Schulen, Staatliche Schulämter und Studienseminare – u. a. durch die in der Praxis ungünstigeren Einstellungstermine zu Beginn der Schulhalbjahre.
Folgende Aspekte sind zusätzlich von Bedeutung:
- In der Unterrichtspraxis der LiV fehlen bewertungsfreie Entwicklungsphasen.
- Die Ausbilderinnen und Ausbilder werden durch hohe Unterrichtsverpflichtung (7,5 Wochenstunden für Hauptamtliche), sehr hohen Verwaltungs- und Koordinationsaufwand und Prüfungstätigkeit an anderen Studienseminaren zusätzlich belastet.
- Den Studienseminaren wird im Zusammenhang mit den Modulen ein hoher zusätzlicher Organisations- und Verwaltungsaufwand aufgebürdet. Hinzu kommen die Neue Verwaltungssteuerung NVS und SAP (mit teilweise fragwürdigem Nutzen).
- Die Schulleiter/innen sind an der Bewertung der – unterrichtlichen und außerunterrichtlichen - professionellen Tätigkeiten der LiV in der Schule nicht mehr beteiligt, obwohl sie – zusammen mit den Mentor/innen – hierfür mit die besten Einblicke haben.  
- Die Mentoren/innen werden durch die neue Ausbildungssituation bei der Betreuung der LiV zusätzlich belastet. Sie erhalten weiterhin keine Vergütung für ihre Arbeit.
- Der Vorbereitungsdienst kann nicht flexibel in zwischen 12 und 36 Monaten abgeleistet werden – je nach familiären oder persönlichen Bedingungen bzw. nach mitgebrachten Kompetenzen (z. B. aus der Ausbildung in einem anderen Bundesland). 
B. Lösung

Der BAK begrüßt die Lösungen des FDP-Gesetzesentwurfs grundsätzlich. Er schlägt darüber hinaus als Änderung eine Flexibilisierung im Hinblick auf die Verkürzung oder Verlängerung des Vorbereitungsdienstes vor. 
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	C. Befristung

Wegen der Dringlichkeit des Änderungsbedarfs sollte die Gesetzesänderung umgehend - vor Ablauf der Befristung (31.12.09) – erfolgen und einen Spielraum von fünf Jahren für die Diskussion über die Weiterentwicklung der Lehrerbildung in Hessen - auch mit Blick auf die anderen Bundesländer - schaffen. 

E. Finanzielle Mehraufwendungen

Eine spürbare Entlastung aller Betroffenen (Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, Ausbilder/innen und Mentoren/innen) ist nicht ohne finanziellen Mehraufwand möglich.
2. Stellungnahme zu einzelnen Aspekten des Gesetzesentwurfs der FDP

§ 38
Abs. 1: Zustimmung
Abs. 2: Zustimmung. Begründung: Der BAK hält es nicht für sinnvoll, die Modularisierung (wie auch den Bologna-Prozess) auf die Spitze zu treiben. Wenn ein Modul als eine zeitlich begrenzte Ausbildungseinheit definiert wird, in der bestimmte Kompetenzen erworben und dann deren Beherrschung überprüft wird, so sind die praktischen Leistungen im Unterricht und in den anderen Tätigkeiten an der Ausbildungsschule nur in einem sehr entgrenzten Sinne des Wortes als Modul aufzufassen. Deshalb erscheint es weniger unlogisch, neben den Modulen Ausbildungsbereiche vorzusehen. 
Abs. 3: Zustimmung

§ 39
Abs. 3: Zustimmung. Begründung: Es erscheint sinnvoll, im Gesetz die besondere Verantwortung der Ausbildungsschulen für die Ausbildung der Lehrkräfte – auch im Sinne einer Verpflichtung - zu betonen. 
§ 40
Abs. 5: Zustimmung.

§ 41

Abs 2: Zustimmung. Begründung: Das Unterrichten ist - neben Erziehen, Beraten, Betreuen, Schule mitgestalten und entwickeln - das Kerngeschäft von Lehrkräften und deshalb im Vorbereitungsdienst entsprechend hoch zu gewichten. 

Abs. 3: Zustimmung. Begründung: Der Ausbildungsprozess ist das von außen Beobachtbare, in einem Leistungsportfolio Dokumentierbare. Der Lernprozess wäre in einem Entwicklungsportfolio zu dokumentieren, das strikt persönlich wäre – ohne Recht der Ausbilder/innen auf Einsicht und dadurch nicht justitiabel oder mit Recht auf Einsicht und dadurch mit dem Risiko einer Art öffentlicher Gewissenserforschung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) verbunden. 

Abs.4: Zustimmung
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	§ 41 (Forts.)
Abs. 5: Um Verwirrung zu vermeiden, sollten für den gesamten Schulbereich einheitliche Punkte-Regelungen gelten.

Abs. 6: Zustimmung. Begründung: Die Rückkehr zur bewährten Regelung der Bedeutung der Schriftlichen Arbeit analog der Ausbildungs- und Prüfungsordnung (APVO) vom 06.12.2001 wird begrüßt. Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst müssen weiterhin ihre Kompetenz nachweisen, fundiert über einen längeren Zeitraum Theorie und Praxis miteinander verbinden zu können. Aber die Schriftliche Arbeit wird auch in Relation z. B. zu Lehrproben gesehen, die – in Anwesenheit des Prüfungsausschusses – mit Sicherheit die eigene Leistung der LiV darstellen. 
§ 44: Zustimmung.
§ 46: Zustimmung.
§ 49: Zustimmung.
§ 50: Zustimmung.
§ 53: Zustimmung.
§ 61: Zustimmung
3. Vorschläge zur Ergänzung des Gesetzentwurfs der FDP
(vgl. auch die Vorschläge der Leiter/innen der Studienseminare für Gymnasien)
Zu § 38 

Abs. 5: 
Änderungsvorschlag
Die Pädagogische Ausbildung kann auf Antrag der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst um höchstens 12 Monate verkürzt werden. Sie kann auf Antrag um bis zu 12 Monate verlängert werden, wenn eine Verzögerung der Ausbildung oder ein Ausbildungsrückstand besteht, sofern die Verzögerung oder der Rückstand nicht von der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst zu vertreten ist. In begründeten Fällen kann der Vorbereitungsdienst in Teilzeitform in höchstens 36 Monaten abgeleistet werden.
Die nähere Ausgestaltung erfolgt durch Rechtsverordnung.
Begründung: Individualisierung und Flexibilisierung der Ausbildung mit Blick auf unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse von Kandidatinnen/Kandidaten (auch aus anderen Bundesländern mit Anrecht auf Vorbereitungsdienst unter 24 Monaten).
Zu § 39 

Abs. 2:
Änderungsvorschlag:

Die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars trägt die Gesamtverantwortung für das Studienseminar, insbesondere für die Qualität der pädagogischen Ausbildung. Sie oder er nimmt Aufgaben der oder des Dienstvorgesetzten nach Maßgabe der zu diesem Gesetz ergehenden Rechtsverordnungen wahr.
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	Begründung: 

Klarere Definition der Führungsrolle der Leiterin/des Leiters des Studienseminars in Analogie zu den Schulleiterinnen und Schulleitern im Hessischen Schulgesetz.
[Vermerk für die Umsetzungsverordnung (UVO): Auch eine klarere Definition der Eigenständigkeit und der Aufgaben der Studienseminare in ihren Bildungsregionen ist erforderlich.]

Zu § 45 

Abs. 1:
Änderungsvorschlag:
Zuständig für die Zulassung zur Zweiten Staatsprüfung und zur Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern oder zu Teilen der Prüfungen ist die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars im Auftrag des Amtes für Lehrerbildung.
Begründung: Verlagerung der Entscheidung an die Institution vor Ort, effizientere Gestaltung der Kommunikationswege und der Entscheidungsprozesse. 

Zu § 50

Abs. 8:
Änderungsvorschlag:
Sobald die endgültige Punktzahl bzw. Benotung der schriftlichen Arbeit feststeht, sind der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst diese sowie die Gutachten zur Kenntnis zu geben.

Begründung: Transparenz über den Leistungsstand gegenüber den zu Prüfenden, die ihrerseits ihre Schüler/innen transparent benoten sollen. Rückkehr zur besseren Praxis der APVO:
Zu § 53 

Abs. 3:
Einfügung: 

… oder 

   3. wenn aufgrund der Bewertung von Modulen eine Zulassung zur Zweiten Staatsprüfung nicht erfolgen kann und eine Wiederholung dieser Module ausgeschlossen ist oder eine solche Wiederholung die Voraussetzung für eine Zulassung nicht herbeizuführen vermag.

Begründung: Wenn durch mangelhafte Leistungen in mehreren Modulen bereits frühzeitig im Vorbereitungsdienst ein Nichtbestehen abzusehen ist – de facto künftig im 2. Hauptsemester - , soll eine frühere Entlassung aus dem Dienst als bislang ermöglicht werden. 
Der BAK Hessen hofft, hiermit und mit seinen folgenden Antworten auf die Fragen der Fraktionen einen konstruktiven Diskussionsbeitrag leisten zu können. Er entschuldigt sich für Dubletten, die aufgrund ähnlicher Fragestellungen auftreten. Die Alternative wären zahlreiche leseunfreundliche Querverweise.  
Mit freundlichen Grüßen

Herbert Lauer 
BAK Hessen
	Hessen


